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Der Kantonsrat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom ,

beschliesst:

I.
Gesetz über die Luzerner Polizei (PolG) vom 27. Januar 19981 (Stand 1. Januar 2020) 
wird wie folgt geändert:

§  16 Abs. 1
1 Die Luzerner Polizei kann Personen vorübergehend in polizeilichen Gewahrsam neh-
men, wenn
c. (geändert) dies zur Sicherstellung des Vollzuges einer durch die zuständige In-

stanz angeordneten Wegweisung, Ausweisung oder Auslieferung erforderlich ist,
d. (neu) dies zur Sicherstellung einer Vor- oder Zuführung notwendig ist.

II.
Keine Fremdänderungen.
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III.
Keine Fremdaufhebungen.

IV.
Die Änderung tritt am ............................ in Kraft. Sie unterliegt dem fakultativen Refe-
rendum.

Luzern,

Im Namen des Kantonsrates
Die Präsidentin:
Der Staatsschreiber:


